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Karl Homann*
Corporate Social Reponsibility 
als Produktionsfaktor
Corporate Social Responsibility, CSR, ist ein zentra-
les Thema der Unternehmensführung. CSR umfasst 
heute freiwillige Engagements von Unternehmen für 
soziale, ökologische und institutionelle Belange, die 
über ihr Kerngeschäft hinausgehen.

Wie die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen – man sollte das engl. »social« nicht mit 
»sozial« übersetzen – im Einzelnen auszugestalten ist, 
wie verbindlich CSR sein soll und wo ihre Grenzen lie-
gen, hängt zu einem guten Teil von dem Narrativ ab, 
das man im Hinterkopf hat. Unter einem Narrativ ver-
steht man eine kurze Erzählung davon, wie ein Sys-
tem, hier also die demokratisch verfasste Marktwirt-
schaft, in seinen Grundzügen funktioniert und wie es 
funktionieren sollte. Es umfasst also positive und nor-
mative Inhalte in integrierter Form, wobei das Sollen 
begründungsbedürftig ist. 

Für die Marktwirtschaft sind aktuell besonders 
zwei Narrative von Bedeutung. Das klassische Nar-
rativ lässt sich so formulieren: Die Marktwirtschaft 
mit Privateigentum, Wettbewerb und Gewinnstreben 
der Unternehmen hat dem Wohl aller zu dienen und 
kann diesem moralischen Ziel durch Etablierung einer 
geeigneten Rahmenordnung auch durchaus gerecht 
werden.

Trotz der überlegenen Performance marktwirt-
schaftlicher Systeme ist die Sehnsucht nach alter- 
nativen Wirtschaftsformen auch 30 Jahre nach  
der Implosion des Sozialismus ungebrochen, wie 
die Diskussionen um das bedingungslose Grund- 
einkommen und um die Gemeinwohlökonomie  
zeigen. Den Hintergrund bildet das zweite Narrativ 
über die Marktwirtschaft, das im öffentlichen Dis-
kurs die Deutungshoheit gewonnen hat: Die Markt-
wirtschaft, hier bevorzugt als Kapitalismus oder Neo-

Ethik in der Wirtschaft:  
Sollten Unternehmen neben einer  
ökonomischen auch eine soziale  
Verantwortung haben?

Wirtschaft zwischen Milliarden und Moral: Gibt es eine Unternehmensverantwortung,  
die neben einer ökonomischen auch eine soziale und moralische Verantwortung umfasst?

liberalismus bezeichnet, dient nur den Reichen und 
muss deshalb im Namen von Menschenwürde und 
Demokratie gebändigt und in die Schranken verwie-
sen werden.

Im Ausgang von diesem zweiten Narrativ lassen 
sich drei Strategien für den Umgang mit der Forde-
rung nach CSR identifizieren, nach denen die folgen-
den Überlegungen gegliedert werden.

NORMATIVE BEGRÜNDUNG

Unter den Befürwortern von CSR im öffentlichen Dis-
kurs wird das Sollen weit verbreitet auf ethischen und 
auf ökologischen Prinzipien, also normativ, begrün-
det. Es geht um die Freiheit und die Würde des Einzel-
nen, die Solidarität und das menschenwürdige Leben 
aller sowie um die Bewahrung der Schöpfung, die 
Gesundheit von Mensch und Tier, Klimaschutz, Biodi-
versität u.a.m. Entsprechende Forderungen werden 
als moralische Postulate deklariert, und Ethik und 
Moral gelten als absolut vorrangig gegenüber Ökono-
mik und Ökonomie. 

Das grundlegende Problem dieser Theoriestrate-
gie ist die Frage der Implementierung: Ebenso wie die 
flächendeckende Etablierung von Freiheit und Soli-
darität ist auch der Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen ein Kollektivproblem. Kollektivprobleme 
können wegen der ihnen inhärenten Gefangenendi-
lemma-Strukturen nicht durch die einzelnen (Unter-
nehmen) gelöst werden, weil diejenigen, die den nor-
mativen Imperativen folgen, von denjenigen, die nicht 
mitmachen, ausgebeutet werden können. Wenn dann 
den normativen Befürwortern von CSR durch Erfah-
rung und Intuition die Wirkungslosigkeit ihrer Appelle 
aufgeht, gleichzeitig aber am Primat der Moral gegen-
über der Ökonomie festgehalten werden soll, bleibt 
tendenziell nur der Ausweg, die ethisch verpflichten-
den Ziele von CSR gegen die ökonomische Logik der 
Marktwirtschaft per politischem Zwang durchzuset-
zen. Diese normativ begründete Strategie ist ten-
denziell autoritär und fundamentalistisch. Paradig-
matisch dafür, weil er die logische Konsequenz offen 

* Prof. Dr. Dr. Karl Homann war Inhaber des Lehrstuhls Philosophie 
und Ökonomik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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ausspricht, ist Hans Jonas: Als ihm Zweifel kommen, 
ob das überragende normative Ziel des Lebensschut-
zes durch entsprechendes Handeln jedes einzelnen 
erfolgreich verwirklicht werden kann, plädiert er offen 
für »eine wohlwollende, wohlinformierte und von der 
richtigen Einsicht beseelte Tyrannis« (Jonas 1984, 
S.  262). 

Alle normativen Begründungen in Ethik und Öko-
logie sind wegen des Vorrangs der Moral vor der Öko-
nomie tendenziell marktwirtschaftsfeindlich einge-
stellt und weisen mehr oder weniger fundamentalis-
tische Züge auf.

BEGRÜNDUNG DURCH AKZEPTANZGEWINN

Die so erfolgreiche Marktwirtschaft ist im öffentli-
chen Diskurs in die Defensive geraten. Die Kritik ist 
stark ethisch grundiert und betrifft besonders (1) das 
verkürzte und moralisch destruktive Menschenbild 
(Homo oeconomicus), (2) die Zerstörung der Solida-
rität und der natürlichen Lebensgrundlagen durch 
Wettbewerb und Gewinnstreben der Unternehmen 
und (3) die Dominanz der Wirtschaft, insbesondere 
der Finanzmärkte, über die Demokratie.

Durch diese Kritik fühlen sich viele Befürworter 
der Marktwirtschaft und der Unternehmenstätigkeit 
unter Druck gesetzt. Um dem Akzeptanzverlust der 
Marktwirtschaft entgegenzuwirken, berufen sich viele 
darauf, dass die Unternehmen über ihr Kerngeschäft 
hinaus auch gesellschaftlich erwünschte Ziele bedie-
nen: Außer, dass Unternehmen Steuern zahlen und 
Arbeitsplätze schaffen, engagieren sie sich freiwillig 
für weitere gesellschaftliche, also besonders soziale 
und ökologische, Ziele. CSR wird so zur Legitimation 
der Unternehmenstätigkeit bemüht. 

Diese Argumentation ist jedoch kontrapro- 
duktiv: Wer die moralische Rechtfertigung der Tätig-
keit von Unternehmen auf ihr CSR-Engagement grün-
det, bestätigt im Umkehrschluss die Auffassung 
der Kritiker, dass das Kerngeschäft nur der privaten 
Gewinnerzielung dient. Es ist nur folgerichtig, wenn 
CSR-Engagements von den Kritikern dann als »Ablass-
handel« moralisch diskreditiert werden. Darüber hin-
aus hat diese Vorstellung ruinöse praktische Folgen: 
Wenn die Rechtfertigung mehr oder weniger domi-
nant auf den CSR-Engagements ruht, dann sind den 
Forderungen nach immer mehr CSR keine Grenzen 
gesetzt.

Wer die Akzeptanz der Unternehmenstätigkeit 
auf die CSR-Engagements gründet, schießt – in der 
Sprache des Fußballs – ein Eigentor: Kampflos gibt er  
den Grundsatz preis, dass die gesellschaftliche Ver-
antwortung der Unternehmen, ihr gesellschaftlicher 
Auftrag, grundlegend und vorrangig darin besteht, 
die Bevölkerung mit guten, preiswerten und innova-
tiven Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, also 
in ihrem Kerngeschäft, und dass das Streben nach 
Gewinnen lediglich den Anreiz darstellt, diesen Auf-
trag effizient zu erfüllen.

DIE ETHISCH-ÖKONOMISCHE BEGRÜNDUNG

Die aufgezeigten Probleme der beiden Strategien 
können nur durch das klassische Narrativ vermie-
den werden, das ethische und ökonomische Gründe 
in integrierter Form präsentiert. Diese Begründung 
von CSR hat den Vorzug, dass sie die ethischen Prin-
zipien einerseits und die ökonomischen Bedingungen 
der Implementierung andererseits gleichzeitig adres-
siert. Anders gesagt: Wegen der in Marktwirtschaf-
ten allgegenwärtigen Gefangenendilemma-Struk-
turen können ethische Prinzipien wie Freiheit und 
Würde des Einzelnen, Solidarität und Gerechtigkeit 
gesellschaftlich nur so weit etabliert und stabil gehal-
ten werden, wie den einzelnen Akteuren, natürlichen 
Personen und/oder Unternehmen, nachhaltige indi-
viduelle Vorteile realistisch in Aussicht gestellt wer-
den können. Alle Moral verlangt eine in diesem weiten 
Sinne ökonomische Unterlegung.

Die eine paradigmatische Möglichkeit, dies zu 
realisieren, besteht darin, dass das CSR-Engagement 
von den Interaktionspartnern am Markt honoriert 
wird. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Um nur 
einige Beispiele zu nennen: Aufbau von Reputation, 
Minimierung moralischer Risiken, Erleichterung der 
Zusammenarbeit mit dem politischen System und 
der Zivilgesellschaft, Wettbewerbsvorteile auf den 
Arbeitsmärkten u.a.m.

Unter Bedingungen des Wettbewerbs sind aller-
dings kostenträchtige CSR-Engagements, die vom 
Markt nicht honoriert werden, häufig der Gefahr aus-
gesetzt, von Konkurrenten, die nicht mitmachen, aus-
gebeutet zu werden. Wettbewerb weist auf dersel-
ben Marktseite, also unter Konkurrenten, die Struktur 
eines Gefangenendilemmas auf, und hier ist Defektie-
ren, Trittbrettfahren, die dominante Strategie. Inter-
pretiert wird dieses Defektieren immer als Ausdruck 
von Gier, Profitgier, und dann scheint es leicht, die-
ses moralisch zu diskreditieren. Im öffentlichen Dis-
kurs und in der Wissenschaft wird dabei übersehen, 
dass es im Gefangenendilemma einen zweiten – und 
empirisch viel häufigeren und bedeutenderen – Grund 
für das Defektieren gibt: die Verteidigung gegen das 
Ausgebeutetwerden – bei eigener Kooperation näm-
lich. Selbstschutz aber ist ethisch völlig anders zu 
bewerten als Gier, er ist nicht nur erlaubt, sondern 
sogar geboten. Wer in einer solchen Problemstruk-
tur kooperiert, beweist nicht moralisches Handeln, 
sondern wird „eher sich selbst als Beute darbieten – 
wozu niemand verpflichtet ist“ (Hobbes 1966, S. 100, 
14. Kap.).

Auf dieser Logik des Wettbewerbs beruht der 
Wohlstand, den marktwirtschaftliche Systeme schaf-
fen. Gewinn- und Vorteilsstreben in einer Marktwirt-
schaft ist daher weder als »Motiv« – Unternehmen 
haben keine »Motive« – noch als moralischer Defekt 
der Akteure einzustufen. Es handelt sich vielmehr  
um einen Systemimperativ, der aus dem Wettbe- 
werb folgt und dem auch die zahlreichen Akteure 
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unterworfen werden, die nicht von Gier getrieben sind 
und die sich dem Wettbewerb am liebsten entziehen 
würden.

Um nicht ruinös zu werden – klassisch: um nicht 
in den Kampf aller gegen alle mit allen Mitteln zu gera-
ten –, bedarf es eines Systems von sanktionsbewehr-
ten Regeln, einer Rahmenordnung also, das bzw. die 
den Wettbewerb über bestimmte Parameter stillstellt 
(Raub, Betrug, Kartelle, Umweltzerstörung u.a.m.) 
und ihn über andere Parameter, die dem allgemeinen 
Wohl dienen, möglichst breit zum Zuge kommen lässt. 
Regeln lösen das Problem der Dilemmastrukturen 
dadurch, dass sie alle Konkurrenten denselben nor-
mativen Standards unterwerfen und so die Ausbeut-
barkeit gemeinwohlfördernden Verhaltens wie Moral 
allgemein und CSR im Besonderen unterbinden.

Damit ist die zweite paradigmatische Möglichkeit 
ökonomisch unterlegter CSR-Engagements skizziert: 
Ordnungspolitik hat ein sanktionsbewehrtes System 
von Regeln zu schaffen, das es den einzelnen (Unter-
nehmen) ermöglicht, Entscheidungen, die den gesell-
schaftlichen Wohlstand erhöhen, schon aus Eigenin-
teresse zu treffen. CSR kann daher von Unternehmen 
nur praktiziert werden, wenn bzw. so weit sie davon 
nachhaltig, nicht in jedem Einzelfall, Vorteile erwar-
ten können. Anders: CSR ist in einer Marktwirtschaft 
mit Wettbewerb und Gewinnstreben nur als Investi-
tion zu rechtfertigen.

CSR ALS PRODUKTIONSFAKTOR?!

Die hier skizzierte Auffassung sieht sich massiver Kri-
tik besonders von denen ausgesetzt, die sich auf eine 
normative Begründung von CSR stützen. Sie sagen, 
Moral, CSR, werde für ökonomische Zwecke »instru-
mentalisiert«, was ethisch verwerflich sei. Zur Begrün-
dung wird in aller Regel auf Immanuel Kant verwiesen, 
der – jedenfalls nach der Mainstream-Interpretation 
– von moralischem Handeln nicht nur verlange, dass 
man das Richtige tut, sondern dass man das Rich-
tige auch noch aus den richtigen, nämlich rein mora-
lischen und nicht vorteilsbezogenen, Motiven bzw. 
Gründen tut. Da sich nun aber Unternehmen in einer 
Marktwirtschaft vom Gewinnstreben nicht dispensie-
ren können, erweist sich der Slogan: »Die tun das nur 
aus Gewinnsinteresse«, als Totschlagargument, dem 
Unternehmenslenker und CSR-Beauftragte meist 
nichts entgegenzusetzen haben.

Um diese Kritik theoretisch belastbar zurückzu-
weisen, ist wie folgt zu argumentieren. Da Wettbe-
werb und öffentliche Güter, die beiden Domänen der 
Ökonomik, Gefangenendilemma-Strukturen aufwei-
sen, müssen auch CSR-Engagements, wenn sie nach-
haltig sein sollen, mit Vorteilen für die Akteure unter-
legt sein; sie müssen anreizkompatibel sein oder 
gemacht werden. Dieser Grundsatz steht nicht im 
Widerspruch zur Ethiktradition des Abendlandes, wie 
der Hinweis auf die Goldene Regel und das christliche 
Liebesgebot zeigen; letzteres heißt aus guten Grün-

den nicht: »Du sollst Deinen Nächsten mehr lieben  
als Dich selbst«, sondern: »... wie Dich selbst«. Aller-
dings müssen die moralbegründenden Vorteile der 
einzelnen Akteure nicht in jeder einzelnen Entschei-
dung anfallen, sondern über die Gesamtheit der  
Entscheidungen aller Akteure nach Regeln. Anders: 
Auf der Handlungsebene gelten die Regeln auch  
dann, wenn sie zum Nachteil einzelner Akteure füh-
ren – in jeder Wettbewerbshandlung gibt es Verlierer 
–, damit auf der Regelebene die – diese Regeln begrün-
denden – größeren Vorteile für alle nachhaltig reali-
siert werden können. Ein Unternehmen, das mit for-
cierten CSR-Engagements entgegen der marktwirt-
schaftlichen Logik agiert, untergräbt die Ordnung, 
der wir das beachtliche Niveau des Wohlstands aller 
verdanken.

Das Ergebnis: Die Marktwirtschaft ist nicht nur 
ökonomisch, sondern ebenso moralisch allen ande-
ren bisher bekannten Wirtschaftsordnungen über-
legen. Da die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen vorrangig in ihrem Kerngeschäft liegt, 
kann CSR nur so weit normativ gefordert werden, 
wie das Kerngeschäft durch CSR nachhaltig geför-
dert – oder zumindest nicht beeinträchtigt – wird; 
CSR wird damit zu einem Produktionsfaktor (vgl. Pies 
2009). Dies in jedem Einzelfall zu entscheiden – und 
Aktionären und der Gesellschaft gegenüber plausi-
bel zu begründen –, ist eine durchaus anspruchsvolle 
Managementaufgabe.

DREI EBENEN DER GESELLSCHAFTLICHEN VER-
ANTWORTUNG VON UNTERNEHMEN

Die Kritiker der Marktwirtschaft haben im öffentlichen 
Diskurs die Deutungshoheit erlangt. Um erfolgreich 
dagegen zu halten, bedarf es eines theoretisch, d.h. 
ethisch und ökonomisch, belastbaren Narrativs, das 
drei Ebenen von gesellschaftlicher Verantwortung in 
integrierter Form adressieren muss.

Es muss zum Ausdruck bringen, dass die einzel-
nen Unternehmen (1) vorrangig für eine gute Per-
formance in ihrem Kerngeschäft und für die von 
ihnen kontrollierbaren unmittelbaren Handlungs-
folgen verantwortlich sind: Handlungsverantwor-
tung. Dar über hinaus sind sie (2) mitverantwortlich 
für die Rahmen ordnung, die die Bedingungen für eine 
nachhaltig erfolgreiche Geschäftstätigkeit bereit-
stellt: Ordnungsverantwortung. Schließlich sind sie 
(3) mitverantwortlich für den öffentlichen Diskurs, für 
das leitende Narrativ, weil dieses die Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung der Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung wesentlich mitbestimmt: Diskursver-
antwortung (vgl. Goldschmidt und Homann 2011).

Die Wirtschaft ist gut beraten, wenn sie die vor-
handenen Schwächen auf allen drei Ebenen, beson-
ders aber auf der Ebene 2 und noch stärker auf der 
Ebene 3, durch theoretische Aufrüstung, die weit 
mehr sein muss als Public Relations, behebt (vgl. 
Homann et al. 2018).
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Christoph Lütge*
Die Frage nach der sozialen 
Verantwortung von Unter-
nehmen ist längst beant- 
wortet
Die Frage ist im Grunde längst beantwortet, oder 
genauer: Sie hat sich erledigt. Frei nach Wittgenstein: 
Die Lösung des Problems merkt man am Verschwin-
den des Problems. Gut, vielleicht ist das etwas zu vor-
schnell formuliert, aber dennoch: Faktisch haben sehr 
viele Unternehmen in der globalisierten Wirtschaft 
erkannt, dass 

1. sie eine soziale Verantwortung haben, auch wenn 
sie diese teilweise mit unterschiedlichen Bezeich-
nungen benennen, 

2. diese soziale Verantwortung darin besteht, etwas 
über das lediglich buchstäbliche Erfüllen von Rah-
menbedingungen zu unternehmen, und dass

3. diese soziale Verantwortung nicht grundsätzlich 
im Widerspruch zur ökonomischen steht.

ZUM ERSTEN PUNKT:

Die Frage nach einer sozialen Verantwortung kann 
man normativ oder deskriptiv betrachten. Während 
die normative Betrachtungsweise eine solche Ver- 
antwortung aus ethischen Gründen zuerkennt, wür- 
de eine deskriptive Betrachtungsweise die tatsäch- 
lich bestehenden Auffassungen untersuchen und  
dann ein Urteil nahelegen. Aber es ist im Grunde 
genommen müßig, darüber normativ zu streiten,  
denn die faktischen Zahlen sind eindeutig. Die Ber-
telsmann Stiftung, um nur eine der vielen Studien  
zu zitieren, die sich mit dem Thema beschäfti-
gen, stellte bereits 2015 fest: »Was das tatsächliche 
Engagement deutscher Großunternehmen anbe- 
langt, findet sich heute fast kein Betrieb mehr, der 
nicht von eigenen CSR-Projekten berichtet.« (Bertels-
mann Stiftung 2015) Darüber hinaus erwarten 78% 
der Führungskräfte, dass die Bedeutung des The- 
mas weiter zunehmen wird. International wird es  
noch wesentlich höher gehängt: Nach der Cone  
Communications CSR Study erwarten 86% der 
US-amerikanischen Konsumenten von den Unter-
nehmen, soziale und ökologische Belange anzuge-
hen (Cone 2017). Und dies wird auch erwidert: Die 
PwC-Global-CEO-Studie ergab bereits 2016, dass  
64% aller CEOs ihre Investitionen in CSR erhöhen  
wollen (PwC 2016).

Es ist sicherlich richtig, dass deutsche mittel-
ständische Unternehmen das Thema etwas zögerli-
cher angehen. Zum Teil wurde es dort mit Begriffen 

* Prof. Dr. Christoph Lütge ist Inhaber des Peter Löscher-Stiftungs-
lehrstuhls für Wirtschaftsethik und Global Governance an der Techni-
schen Universität München.



7

ZUR DISKUSSION GESTELLT

ifo Schnelldienst 24 / 2018 71. Jahrgang 20. Dezember 2018

Christoph Lütge

wie dem »Ehrbaren Kaufmann« belegt, die manchen 
eher zugänglich erschienen. Dennoch: In der Praxis 
wurden meist Themen darunter verstanden, die jenen 
der CSR-Diskussion stark verwandt sind. Was aller-
dings vielen Mittelständlern noch fehlt, ist eine Stra-
tegie im Hinblick auf diese soziale Verantwortung (vgl. 
Dämon 2017).

Um welche Themen geht es in der Diskussion um 
soziale Verantwortung heute in erster Linie? Zu nen-
nen ist hier zum einen der Problemkomplex Men-
schenrechte: Mit welchen Ländern dürfen Unterneh-
men (welche) Geschäfte machen? Das Thema hat ins-
besondere durch die Empörung über den Mord an 
dem saudi-arabischen Journalisten Khashoggi im 
Istanbuler Konsulat an Aktualität gewonnen. Sie-
mens-Chef Kaeser sagte seine bereits geplante Reise 
zum Wirtschaftsgipfel in Riad ab. In vielen Unter- 
nehmen herrscht Verunsicherung darüber, was von 
ihnen in Sachen Menschenrechte erwartet wird,  
was hier als ethisch akzeptabel angesehen wird –  
und was nicht. 

Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte wurden 2011 von der UN und 2016 von der 
Bundesregierung verabschiedet. Darin wird eine Ver-
antwortung von Unternehmen, Menschenrechte zu 
achten, festgeschrieben und ihnen die Aufgabe über-
tragen, negative Auswirkungen ihrer Geschäftstätig-
keit in Sachen Menschenrechte zu beenden und sich 
um Wiedergutmachung zu bemühen. Das sind Ele-
mente, die grundsätzlich auch im Interesse von Unter-
nehmen liegen. Sie sind vor allem zur Kontrolle von 
Zuliefererketten gedacht, denn hier liegen die gra-
vierendsten ethischen Risiken: Beispiele wie der Ein-
sturz des Rana-Plaza-Gebäudes in Bangladesch 2013 
haben gezeigt, dass Öffentlichkeit und Konsumenten 
Skandale in der Zuliefererkette von Unternehmen (in 
diesem Fall der Bekleidungsindustrie) sehr wohl den 
Unternehmen selbst zurechnen, was dementspre-
chend deren Reputation beschädigt.  Ähnliches gilt 
für Fälle von Kinderarbeit in Kobaltminen, die etwa 
bei Zulieferern von Apple und Samsung aufgedeckt 
wurden. 

Aber Menschenrechtsprobleme machen natür-
lich nicht allein die soziale Verantwortung aus: wei-
tere Beispiele sind die vielfältigen Probleme von Kor-
ruption sowie Fragen der Diskriminierung, etwa von 
Frauen (Beispiele wie Walmart 2011 oder Nike 2018), 
Minderheiten oder sexuellen Orientierungen. 

ZUM ZWEITEN PUNKT:

Lange stand der Einwand im Raum, die Verantwor-
tung von Unternehmen reiche nur so weit, wie die 
rechtlichen Rahmenbedingungen dies forderten. In 
etwa entsprach das der von Milton Friedman 1970  
vertretenen Position, wonach die soziale Verant- 
wortung von Unternehmen darin bestünde, die Pro-
fite zu erhöhen. Auch wenn sich diese Argumentation 
gelegentlich noch findet, handelt es sich im Grunde 

um eine längst abgeräumte Position. Sie ist aber nicht 
deswegen abgeräumt, weil plötzlich alle Akteure 
moralisch oder altruistisch geworden sind oder weil 
alle plötzlich zu einer (völlig unrealistischen) Gemein-
wohlökonomie bekehrt wurden. 

Nein, der Grund ist, dass Unternehmen durchweg 
erkennen, dass es in ihrem eigenen Interesse liegt, 
Verantwortung außerhalb gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen zu übernehmen. Ein prägnantes Beispiel 
ist Shells Malampaya-Projekt auf den Philippinen: 
Shell akzeptierte 1998 beim Bau einer Pipeline aus 
Rücksicht auf die Ökologie sowie auf Ansprüche von 
Ureinwohnern höhere Kosten in zweistelliger Millio-
nenhöhe, um zu zeigen, dass man seitens des Unter-
nehmens diese ethischen Belange ernst nahm. Etwa 
zehn Jahre später zeigten unabhängige Berechnun-
gen, dass diese Lösung tatsächlich die günstigere 
war: Denn eine Nichtberücksichtigung selbst recht-
lich nicht haltbarer Ansprüche hätte das gesamte Pro-
jekt massiv verzögert und zu deutlich höheren Verlus-
ten geführt.

In einem größeren Rahmen hat etwa der (Ende 
2018 in den Ruhestand tretende) CEO von Unilever, 
Paul Polman, sein Unternehmen stark auf Nachhaltig-
keit hin ausgerichtet, mit dem Ziel, Unilever zu einem 
Musterbeispiel für (nach wie vor profitorientierte) 
Wirtschaft mit zusätzlichem gesellschaftlichen Zweck 
zu machen. Aber über diese Beispiele hinaus kann 
man festhalten: Kein Großunternehmen, und zuneh-
mend auch kein größerer Mittelständler, kann es 
sich mehr leisten, Themen wie Verantwortung, Ethik, 
Nachhaltigkeit zu ignorieren. 

Die Ergebnisse diese Prozesse in den Unterneh-
men fließen im Übrigen auch in die Diskussion um 
Regulierungen zurück. Um nur ein Beispiel zu nen-
nen: Die Pflicht zur Berichterstattung in Sachen CSR 
gilt seit 2017 in Deutschland für viele große Unterneh-
men. Auch wenn hier zweifellos noch Defizite in der 
Umsetzung und Ausformulierung solcher Richtlinien 
vorliegen, so ist doch ein Anfang gemacht, um The-
men wie Verantwortung und Ethik auf eine größere 
Agenda zu heben. 

ZUM DRITTEN PUNKT:

Die ersten beiden Punkte zusammengenommen  
zeigen bereits: Wirtschaftsethik hat einen ökonomi-
schen Sinn. Das Engagement von Unternehmen in  
diesem Bereich ist letztlich dem Risikomanagement 
zuzurechnen. Ökonomische Risiken gibt es viele, die 
klassischen wie Länderrisiken, Währungsrisiken usw. 
sind bekannt. Daneben gibt es aber auch solche Risi-
ken, die zunächst nur ethische zu sein scheinen (etwa 
Korruption oder Diskriminierung), längerfristig aber  
zu ökonomischen werden können. Vor allem zwei Ty- 
pen sind hier zu nennen: Neben den (mittlerweile  
durch Kalkulation des Wertes eines »Brand« auch  
bezifferbaren) Reputationsverlusten sind das vor  
allem die direkten Strafzahlungen. Sie sind seit Jah- 
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ren auch in Deutschland – und damit als ein De-fac-
to-Unternehmensstrafrecht – längst eingeführt.

Ein klassisches Beispiel liefert der Siemens- 
Skandal: Über Jahre hinweg wurde ein ethisches 
Risiko aufgrund einer eingeübten Praxis systema-
tisch ignoriert – bis es aufgrund der Strafzahlungen 
zu einem ökonomischen Risiko geworden war. Volks-
wagen steht aktuell vor dem gleichen Problem, dort 
haben die lange Zeit ignorierten ethischen Risiken 
beim Diesel zu Rekordstrafzahlungen von insgesamt 
etwa 25 Mrd. Euro geführt. 

Im Grunde müssen Risikomanagement-Abtei-
lungen auch solche mittel- bis langfristigen Risiken 
im Blick haben, und nicht nur die ganz kurzfristigen 
Risiken in ein- bis zweijähriger Perspektive. Und das 
sollte, mit Blick auf Deutschland, auch nicht für die 
großen Aktiengesellschaften gelten, sondern auch 
für große Mittelständler und Familienunternehmen: 
Auch dort können ethische Risiken auftreten für jene, 
die global agieren. 

Neben dem Risikomanagement können aber 
noch weitere ökonomische Faktoren (und Vorteile für 
Unternehmen) angeführt werden. Ethische Verant-
wortung bewusst wahrzunehmen, ist – wie viele Stu-
dien mittlerweile ergeben haben – zu einem Wettbe-
werbsfaktor für viele Unternehmen geworden, und 
zwar in mehrfacher Hinsicht:

– bei der Sicherung ihrer Innovationsfähigkeit (vgl. 
Martinez-Cornesa et al. 2017),

– bei der Erhöhung des Gewinns (vgl. Wang 2015),
– bei der Verbesserung des Risikomanagements von 

Unternehmen (vgl. Shiu und Yang 2016),
– bei der Stärkung ihrer Marktposition (vgl. Marti-

nez-Cornesa et al. 2017),
– bei der Kundenzufriedenheit (vgl. Saedi 2015; 

Lins 2017) und
– bei der Motivation ihrer Mitarbeiter und der Anwer-

bung junger Talente (vgl. Saedi 2015).

Diese Punkte geben der Verantwortungsproblema-
tik eine stärker offensive Dimension: es geht um Wett-
bewerbschancen, die man nicht auslassen sollte. In 
ähnlicher Weise haben Porter und Kramer (2011) der 
CSR-Diskussion einen neuen Dreh verliehen, indem sie 
statt von einseitiger sozialer Verantwortung der Unter-
nehmen von wechselseitigem Creating Shared Value 
sprechen (vgl. Lütge und Liel 2015). 

Schließlich kommt noch zu den genannten drei 
Punkten ein vierter hinzu: Er betrifft die Digitalisie-
rung. Die jetzige Entwicklung im Bereich der Digitali-
sierungstechnologien, die man mit dem Begriff Inno-
vation 4.0 beschreiben kann, wird viele ökonomische 
Prozesse und Unternehmen grundlegend umkrem-
peln. Durch Entwicklungen wie Big Data, Internet of 
Things, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, 
autonomes Fahren oder Blockchain vollzieht sich der-
zeit eine technologische Revolution, die auch viele 
gesellschaftliche Auswirkungen haben wird. Hier sind 

auch und gerade die Unternehmen gefordert, wenn 
es gilt, das Vertrauen der Menschen in die Digital-
technologien zu gewinnen. Denn es herrscht nach wie 
vor große Skepsis, gerade in Deutschland: Laut einer 
Studie der Bertelsmann Stiftung (2017) etwa stehen 
67% dem autonomen Fahren »mit Misstrauen« gegen-
über. Und andere Studien zeigen, dass der Widerstand 
gegen Digitales in Deutschland besonders stark ist 
und dass viele Unternehmen in dieser Hinsicht hinter-
herhinken (vgl. etwa BCG 2018). 

Hierzulande hegen tatsächlich besonders viele 
Menschen Sorgen und Ängste bezüglich dieser Tech-
nologien. Dazu gehören laut Bertelsmann-Studie 
Befürchtungen vor Unfällen, Angst vor Datenklau oder 
generell zum Kontrollverlust über das Auto. Ande-
rerseits muss man anerkennen: Diese Technologien 
werden viele ethische Vorteile haben, sie haben das 
Potenzial, Leben zu retten, Verletzungen zu vermei-
den, umweltfreundlich zu sein und die Nachhaltigkeit 
in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zu verbes-
sern. Um nun diese Vorteile zu sichern, ohne sich mas-
sive neue Nachteile einzuhandeln, benötigen diese 
Technologien – und zwar stärker als bisherige – ethi-
sche Regeln, um auf Akzeptanz zu stoßen. Ein Beispiel 
für solche Regeln sind die (weltweit ersten) Ethikricht-
linien für autonomes Fahren, die von einer Ethikkom-
mission (deren Mitglied ich war) im Auftrag des BMVI 
entwickelt und 2017 vorgestellt wurden. Diese Richt-
linien (vgl. BMVI 2017; Lütge 2017) enthalten grund-
legende ethische Regeln für den Umgang mit unver-
meidlichen Unfallsituationen, Datenschutz, Haftung 
und einiges mehr. Sie dienen letztlich dem Zweck, die 
ethischen Potenziale der Technologie nicht zu behin-
dern, sondern zu befördern. Viele diese Regeln betref-
fen auch in diesem Bereich tätige Unternehmen. Die 
ethische Verantwortung wird hier sogar noch deutli-
cher im Eigeninteresse des Unternehmens liegen als 
in anderen Branchen.

Von noch größerer Bedeutung dürften die im 
November 2018 vorgestellten europäischen Richtli-
nien für Künstliche Intelligenz sein, die gerade auch 
auf Unternehmen abzielen (vgl. Floridi et al. 2018). Es 
geht dabei – neben den üblichen Themen wie Regeln 
für Haftung, Sicherheit und Datenschutz – unter ande-
rem darum, dass Algorithmen in der KI nicht diskri-
minierend sein dürfen. Und: Ihre Resultate müssen 
erklärbar sein – eine Forderung, die für in diesem 
Bereich arbeitende Unternehmen eine neue Heraus-
forderung darstellt, die gleichzeitig aber im Inter-
esse der Einführung und Akzeptanz dieser Technolo-
gien (und damit auch im Interesse der Unternehmen 
selbst) liegt. 

Es lässt sich abschließend festhalten: Die soziale 
Verantwortung der Unternehmen besteht, sie kate-
gorisch zu leugnen, ist müßig. Die Diskussion ist in 
der Praxis längst weiter, sie beschäftigt sich mit den 
Fragen der Umsetzung dieser Verantwortung – und 
damit, sie zu einem wechselseitig vorteilhaften Ele-
ment der Marktwirtschaft zu machen.
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Ingo Pies*
Marktkonforme Unterneh-
mensverantwortung –  
kritische Anregungen zur 
CSR-Debatte
Wer über die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen – vulgo: CSR – reden will, ist gut bera-
ten, sich zuvor Gedanken über die marktwirtschaft-
liche Ordnung zu machen, und zwar aus folgendem 
Grund: Unternehmen sind Wertschöpfungsagenten 
im gesellschaftlichen Auftrag. Ihre Aufgabe besteht 
darin, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Bevölke-
rung bestmöglich zu befriedigen. Das erfordert Pro-
duktionseffizienz und Innovationsdynamik: Einer-
seits sollen sich Unternehmen Mühe geben, ihre Güter 
und Dienstleistungen kostengünstig anzubieten. Und 
andererseits sollen sie es wagen, neue Produkte und 
Produktionsverfahren auszuprobieren.

Um sicherzustellen, dass Unternehmen diese ris-
kanten Anstrengungen auf sich nehmen, werden sie 
einem marktlichen Konkurrenzprozess ausgesetzt, 
der ordnungspolitisch als Leistungswettbewerb aus-
gestaltet ist. Der gesellschaftliche Ordnungsrahmen 
bestimmt, welche Wettbewerbshandlungen erlaubt 
und welche verboten sind. Generell gilt: Preisunter-
bietungen sind erlaubt, auch wenn sie den Konkurren-
ten wehtun. Sabotage ist verboten, auch wenn man 
sich dadurch lukrative Vorteile verschaffen könnte. 
Zudem achtet das Kartellamt als Wettbewerbshüter 
über die Einhaltung der Spielregeln.

Im wettbewerblich verfassten Markt erzielen 
Unternehmen einen Gewinn, wenn es ihnen gelingt, 
bei den Kunden auf freiwilliger Basis eine Zahlungs- 
bereitschaft zu wecken, die über den Produktionskos-
ten liegt. Liegt der Absatzpreis unter den Produktions-
kosten, fallen Verluste an. Unternehmen betreiben 
dann nicht Wertschöpfung, wie es ihrem gesellschaft-
lichen Auftrag entspricht, sondern Wertvernichtung. 
Das Marktsystem ist im Sinne des Gemeinwohls so 
angelegt, dass sich ein Unternehmen solche Verluste 
allenfalls vorübergehend leisten kann, und dies auch 
nur dann, wenn zu erwarten ist, dass es alsbald wie-
der in die Gewinnzone kommt. Ansonsten wird es 
liquidiert, um die von ihm beanspruchten Ressour-
cen anderweitig verfügbar zu machen. Im Klartext: In 
der Marktwirtschaft werden Unternehmen gewisser-
maßen mit der Todesstrafe bedroht, wenn sie ihrer 
gesellschaftlichen Aufgabe nicht nachkommen (kön-
nen), produktive Wertschöpfung zu betreiben.

Man darf die Bedeutung des Wettbewerbs nicht 
unterschätzen: Durch Wettbewerb wird die Gewinn-
orientierung zu einem Systemimperativ, dem sich 
Unternehmen nur entziehen können, indem sie sich 
in Existenzgefahr begeben. Insofern ist es dem Wett-
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bewerb zu verdanken, wenn sich Unternehmen unter 
Druck gesetzt fühlen, ganz konsequent auf Produk-
tionseffizienz zu achten sowie technologische und 
organisatorische Neuerungen auszuprobieren. Fer-
ner ist es dem Wettbewerb zu verdanken, dass sich 
Unternehmen gezwungen sehen, den weitaus größten 
Teil der von ihnen erwirtschafteten Kostensenkungen 
und Innovationsrenten an ihre Wertschöpfungspart-
ner abzugeben: in Form steigender Löhne und attrak-
tiverer Arbeitsplätze an ihre Mitarbeiter und in Form 
sinkender Preise und steigender Produktqualität an 
ihre Kunden.

Dieser Sachverhalt ist extrem wichtig. Aber er ist 
in der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt. Dadurch 
bleibt oft unverstanden, wie die Marktwirtschaft als 
System funktioniert: Es ist die gesellschaftliche Diffu-
sion der von den Unternehmen durch Effizienz und 
Innovation erwirtschafteten Ren(di)ten, die den allge-
meinen Lebensstandard ansteigen lässt – und damit 
allen Bürgern zugutekommt, auch wenn sie selbst 
kein Kapital besitzen. Das bedeutet: Der Wettbewerb 
ist nicht nur ein Entmachtungsinstrument und ein Ent-
deckungsverfahren, er ist gewissermaßen auch ein 
Enteignungsprozess, der die von den Unternehmen 
erwirtschaftete Wertschöpfung vergesellschaftet – 
d.h. allgemein verfügbar macht. Insofern lag Ludwig 
Erhard mit seiner Formel vom »Wohlstand für alle 
durch Wettbewerb« durchaus richtig.

Aus Sicht der Gesellschaft ist der Gewinn, den 
Unternehmen erwirtschaften, kein genuines Ziel. 
Vielmehr ist er ein Mittel, um das Verhalten der Unter-
nehmen durch Anreize zu kanalisieren und per Wett-
bewerb für das Gemeinwohl in Dienst zu nehmen. Es 
ist gerade die Gewinnorientierung der Unternehmen, 
durch die ihr Verhalten kalkulierbar wird und deshalb 
mittels Steuern und Subventionen, mittels Ge- und 
Verboten ordnungspolitisch in die gewünschte Rich-
tung gelenkt werden kann.

Wie steht es nun um die Unternehmen? Aus ihrer 
Sicht ist Gewinn sicherlich ein Ziel. Allerdings gilt 
für die Unternehmen ein (lebens-)kluger Grundsatz, 
der sich nicht nur für Menschen aus Fleisch und Blut 
bewährt, sondern ebenso auch für Organisationen. 
Mit Marie von Ebner-Eschenbach lässt er sich wie folgt 
formulieren: »Bis zu einem gewissen Grade selbstlos 
sollte man schon aus Selbstsucht sein.«

Für Unternehmen bedeutet dies: Sie müssen 
sich in ihre Wertschöpfungspartner hineinversetzen, 
um Governance-Strukturen zu finden und notfalls  
zu erfinden, die es beispielsweise ermöglichen, die 
eigenen Mitarbeiter zu motivieren und die Bedürf- 
nisse der Nachfrager im wörtlichen Sinne zu »er-kun-
den«. Auf diese Weise emergiert im System eine vika-
rische Interessenwahrnehmung. Die Konsequenz: 
Das Unternehmen kann als Organisation nicht die 
Emotion der Empathie empfinden, aber es kann die 
Funktion von Empathie erfüllen, und dies (allein) 
auf der kalkulierbaren Grundlage organisatorischen 
Eigeninteresses.

Bei system(at)ischer Betrachtung weist das 
Unternehmen als Organisation im Vergleich zu einzel-
nen Menschen zwei entscheidende Vorteile auf, die 
für die produktive Wertschöpfung wichtig sind. Ers-
tens verfügt es über einen auf Unendlichkeit ange-
legten Zeithorizont (und ist gerade deshalb für exis-
tenzgefährdende Verluste besonders sensibel). Und 
zweitens verfügt es über die vergleichsweise grö-
ßere Selbstbindungsfähigkeit, das eigene Verhalten 
auf bestimmte Verfahrensroutinen und Qualitäts-
standards zu verpflichten (und kann sich gerade des-
halb anderen Akteuren gegenüber glaubwürdig bin-
den). Während Menschen aus Fleisch und Blut leicht 
abgelenkt sind und vielfältige Interessen haben, ist 
das als korporativer Akteur konstitu(tionalis)ierte 
Unternehmen als ein eindimensional auf Gewinner-
zielung festgelegter Zweckverband eine zivilisatori-
sche Errungenschaft, und zwar aufgrund seiner funk-
tionalen Governance-Struktur: Als Organisation kann 
es seinen Charakter verbindlich festlegen und nach 
außen transparent machen, indem es sich auf metho-
dische Vorgehensweisen verpflichtet, die sein Ver-
halten für die diversen Wertschöpfungspartner ver-
lässlich und berechenbar werden lassen. Hierin liegt 
sogar die eigentliche raison d‘être des Unternehmens 
als Organisation: Durch die der Einzelperson überle-
gene – moralische! – Integrität, (Leistungs-)Verspre-
chen verbindlich einlösen zu können, avanciert es zu 
einem besonders geschätzten Interaktionspartner in 
Sachen produktiver Wertschöpfung.

Kein Unternehmen kann Gewinn erzielen, ohne 
auf die besonderen Interessen und Bedürfnisse sei-
ner Wertschöpfungspartner Rücksicht zu nehmen. 
Deshalb dreht sich eine ernstzunehmende CSR-Dis-
kussion nicht wirklich um die Frage, ob Unterneh-
men auch soziale und ökologische Ziele verfolgen sol-
len. Das tun sie im Alltag ohnehin schon – aus purem 
Eigeninteresse, weil und insofern sie mit motivierten 
Mitarbeitern, zuverlässigen Lieferanten und zufrie-
denen Kunden Geld verdienen. Folglich lautet die 
Gretchenfrage der Debatten um CSR, ob man Unter-
nehmen darauf verpflichten soll, übergeordnet zum 
Gewinninteresse oder zumindest gleichrangig neben 
dem Gewinninteresse weitere Ziele anzustreben, die 
gesellschaftliche Akteure für wünschenswert hal-
ten. Konkret: Soll man es für Unternehmen obligato-
risch machen, dass sie einen bestimmten Prozentsatz 
ihres Umsatzes oder Gewinns für gute Zwecke spen-
den? Oder dass sie ihre Mitarbeiter mehrere Stunden 
oder Tage pro Jahr bei regulärer Lohnfortzahlung für 
ehrenamtliches Engagement freistellen? Oder dass sie 
einen Teil ihrer Produkte an Bedürftige verschenken? 
Oder dass sie – über das rein eigeninteressiert moti-
vierte (= sich rechnende) Ausmaß hinaus – sich für Bil-
dung engagieren, für die Computerausstattung von 
Schulen, für die Inklusion von randständigen Grup-
pen, für die Erforschung seltener Krankheiten, für den 
Arten- und Naturschutz, für weniger Lärm, weniger 
Abfall, weniger Emissionen, weniger Ressourcen- und 
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Flächenverbrauch? Man benötigt nicht viel Phanta-
sie, um solche Wunschlisten beliebig lang werden zu 
lassen.

Zur Beantwortung solcher Fragen hat es sich 
bewährt, streng darauf zu achten, ob soziale und öko-
logische Ziele durch eine Außerkraftsetzung oder 
durch eine bessere Inkraftsetzung des Marktes zu 
verwirklichen versucht werden. Wer Unternehmen – 
gegen deren Gewinninteresse – darauf verpflichten 
will, Dinge zu tun, die sich betriebswirtschaftlich nicht 
auszahlen, setzt sie willkürlich Risiken aus, die ihre 
Existenz gefährden können. Mehr noch: Zugleich ver-
ringert man so ihre Sensibilität für Wettbewerbsan-
reize – und legt damit die Axt an die Wurzeln der Zivili-
sationsleistungen, die der Marktwirtschaft als System 
zu verdanken sind.

Wie sieht demgegenüber eine marktkonforme 
Konzeption für Unternehmensverantwortung aus? Die 
Grundidee lässt sich mit wenigen Strichen skizzieren.

Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit 
signifikante Beiträge geleistet, um gesellschaftliche 
Anliegen nachhaltig zu verwirklichen. Der Königsweg 
hierfür sind Innovationen. Das wird auch in Zukunft 
so bleiben. Wenn wir die vor uns stehenden Heraus-
forderungen sozialer und ökologischer Art – vom 
demographischen Wandel bis zum Umweltschutz – 
meistern wollen, sind wir gerade auf Unternehmen 
angewiesen, die mit technologischen und organisa-
torischen Neuerungen experimentieren. Wir benöti-
gen folglich mehr Innovationen, also die Übernahme 
unternehmerischer Wertschöpfungsverantwortung. 
Neuerungsversuche lassen sich durch Gewinnerwar-
tungen anreizen. Und gerade deshalb wäre eine Ver-
wässerung des unternehmerischen Gewinnprinzips 
der gesellschaftlich anzustrebenden Innovationsdy-
namik nicht zuträglich, sondern abträglich – und folg-
lich unverantwortlich.

Die soziale und ökologische Umprogrammierung 
der Märkte, die für die Verwirklichung gesellschaftli-
cher Anliegen erforderlich ist, wird freilich nur zum 
Teil durch unternehmerische Innovation zu bewerk-
stelligen sein. Zur unternehmerischen Wertschöp-
fungsverantwortung hinzu kommen muss eine politi-
sche Veränderung der institutionellen Rahmenbedin-
gungen. Sie ist erforderlich, damit nicht ausgerechnet 
jene Akteure in Wettbewerbsnachteil geraten, die 
sich im gesellschaftlich erwünschten Sinne verhal-
ten. Unternehmen können an dieser ordnungspoliti-
schen Gestaltung der Märkte konstruktiv mitwirken, 
indem sie – gewissermaßen als Organisationsbür-
ger, als Corporate Citizens – Diskurs- und Ordnungs-
verantwortung übernehmen. Hierfür wird kein Alt-
ruismus benötigt. Aufgeklärtes Eigeninteresse reicht 
aus. Schließlich sind Unternehmen klug beraten, ihr 
gesellschaftliches Mandat nachhaltig zu verdienen, 
anstatt es leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass zahl-
reiche CSR-Debatten in Wissenschaft und Öffentlich-
keit eine gedankliche Schieflage aufweisen. Ihnen 

mangelt es nicht an gutem Willen, wohl aber an öko-
nomischem Sachverstand.

(1) Ein erster Grundfehler der Debatten liegt 
darin, dass die eigentliche Ursache der zu lösen-
den Probleme regelmäßig verkannt wird. Oft wer-
den gesellschaftliche Missstände dadurch verursacht, 
dass es den Kunden an Zahlungsbereitschaft man-
gelt und dass es folglich niemanden gibt, der Unter-
nehmen für die Bereitstellung öffentlicher Güter oder 
für die Internalisierung negativer Externalitäten kom-
pensiert. Ohne Umsatz aber fehlt es an Kostende-
ckung. Hier erreichen Wertschöpfungsagenten die 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Deshalb muss man 
sich vor dem Attributionsfehler hüten, Probleme des 
Marktdesigns – etwa bei der Ausstattung mit Eigen-
tumsrechten – unternehmensethisch den Produzen-
ten (oder konsumentenethisch den Kunden) mora-
lisierend in die Schuhe zu schieben. Kurz: Ohne eine 
wirtschaftsethische Analyse der marktwirtschaftli-
chen Ordnung(-sdefizite) sind CSR-Debatten schnell 
irreführend.

(2) Ein zweiter Grundfehler diverser CSR-Debat-
ten liegt darin, die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen nicht vom Regelfall, sondern vom 
Ausnahmefall her zu denken. Die intensive Beschäf-
tigung mit einzelnen Skandalen ist wichtig. Aber 
sie darf nicht den Blick dafür trüben, dass es letzt-
lich darum gehen muss, Verantwortung (und gerade 
nicht: Schuld) so zuzuschreiben, dass generell das 
System der Marktwirtschaft besser funktioniert. Inso-
fern ist es ganz offenkundig, dass CSR-Debatten ein 
eklatantes Defizit aufweisen, wenn es in ihnen ein-
seitig nur um die Ausdehnung von Unternehmensver-
antwortung geht, ohne die Frage nach den Grenzen 
für Unternehmensverantwortung auch nur zu stellen, 
geschweige denn zu beantworten.

(3) Gedanklich zugespitzt gibt es nur zwei Alter-
nativen, wie man sich Unternehmensverantwortung 
vorstellen kann:

– Der marktinkonforme Ansatz ist obligationistisch 
ausgerichtet. Er benötigt starke Normativität. 
Starke Normativität ist ein Zeichen schwacher 
Theorie und insbesondere schwacher Überzeu-
gungskraft. Die Schwäche solcher Theorie resul-
tiert daraus, dass sie auf der Ebene der Unterneh-
mensethik die Systemfrage stellt, obwohl die Sys-
temfrage nur auf der Ebene der Wirtschaftsethik 
angemessen beantwortet werden kann. So läuft 
man Gefahr, analytischen Tiefgang durch inten-
sives Wünschen (oder appellatives Fordern) zu 
ersetzen – mit der tragischen Konsequenz, gerade 
dadurch eine funktional zielführende Zuweisung 
von Verantwortung zu verfehlen.

– Der marktkonforme Ansatz ist possibilistisch aus-
gerichtet. Er kommt mit schwacher Normativität 
aus, weil er nicht verpflichten, sondern nur ermu-
tigen will. Hierfür benötigt er eine starke, d.h. leis-
tungsfähige Theorie. Sie eröffnet die Möglichkeit, 
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dass Unternehmen durch die Übernahme von Ver-
antwortung Moral als Produktionsfaktor einset-
zen können, der ihre Wertschöpfung produktiver 
macht: Mittels individueller und kollektiver Bin-
dungen können Unternehmen Win-Win-Potenziale 
freisetzen, von denen sie selbst ebenso wie ihre 
Wertschöpfungspartner im Wege wechselseitiger 
Vorteilsgewährung profitieren.

(4) Marktkonforme Unternehmensverantwortung 
lässt sich ausbuchstabieren als Wertschöpfungsver-
antwortung durch Effizienz und Innovation sowie  
als Diskurs- und Ordnungsverantwortung durch die 
konstruktive Mitwirkung an kollektiven Governan-
ce-Initiativen. Sie bezieht sich also nicht nur auf die 
Ausgestaltung der wirtschaftlichen Spielzüge, son-
dern auch auf die Mitgestaltung der wirtschaftlichen 
Spielregeln, die den Spielzügen einen Anreizrahmen 
vorgeben.

– Die marktkonforme Grenze unternehmerischer 
Wertschöpfungsverantwortung liegt dort, wo 
es Unternehmen auch bei ernsthafter Anstren-
gung nicht gelingt, wenigstens kostendeckend zu 
arbeiten.

– Die Grenze der unternehmerischen Wertschöp-
fungsverantwortung kann durch die Übernahme 
unternehmerischer Diskurs- und Ordnungsver-
antwortung systemkonform und anreizkompati-
bel verschoben werden – mittels Teilnahme an Dis-
kussionen und Verhandlungen, die darauf abzie-
len, durch den Abbau von Ordnungsdefiziten mehr 
Raum für Wertschöpfungsverantwortung zu schaf-
fen, also jene Bedingungen herzustellen, unter 
denen moralisches Engagement auch tatsächlich 
zum Ziel führt.

Irina Kummert*
Ökonomische und soziale 
Verantwortung: Zwei Seiten 
einer Medaille

Die Frage, ob Unternehmen neben einer sozialen auch 
eine ökonomische Verantwortung haben sollen, lässt 
mich an eine Anekdote denken, die dem Schriftsteller 
Karl Kraus zugeschrieben wird. Er soll einem Studie-
renden, der um einen Rat dazu bat, ob er Wirtschafts-
ethik studieren soll, geantwortet haben: Sie müssen 
sich schon entscheiden – entweder Wirtschaft oder 
Ethik.

Um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulö-
sen, wurden u.a. Begriffe und Methoden wie Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) in die Wirtschafts- und 
Managementlehre eingeführt. Sie decken per Defini-
tion soziale, ökonomische, ethische und rechtliche 
Aspekte ab, die ein Unternehmen berücksichtigen 
sollte, wenn es sich langfristig erfolgreich als Anbie-
ter von Dienstleistungen oder Produkten etablieren 
möchte. Somit haben wir durch den Terminus CSR, 
die Tierschützer und Tierschützerinnen sehen mir die 
brachiale Metapher bitte nach, gleich vier Fliegen mit 
einer Klappe erschlagen. Dass wir eine Wortschöp-
fung wie Corporate Social Resonsibility überhaupt 
bemühen, macht deutlich, wie wichtig es uns ist zu 
betonen, dass Unternehmen beileibe nicht nur eine 
ökonomische, sondern unter anderem auch eine sozi-
ale Verantwortung haben. 

Unabhängig davon macht die Formulierung 
der Fragestellung unter der Rubrik »Zur Diskussion 
gestellt« unmissverständlich klar, dass es nicht darum 
geht, ökonomische und/oder soziale Verantwortung 
zu »übernehmen«, sich also aktiv darum zu bemühen, 
einem Anspruch gerecht zu werden. Dieser Aspekt 
wird noch verstärkt dadurch, dass Verantwortung 
explizit nicht den handelnden Personen, sondern dem 
Unternehmen an sich zugeschrieben wird. Meine Dis-
kussionen mit Juristen darüber, ob Unternehmen ver-
antwortlich und damit schuldfähig sein können, sind 
abendfüllend und bislang nicht abschließend befrie-
digend – weder für die Juristen noch für mich, die ich 
mich, solange KI noch nicht Einzug in unsere Chefeta-
gen gehalten hat, lieber auf unternehmerisches Han-
deln von Menschen verständigen würde. 

Mit dem »haben« in der Fragestellung wird sig-
nalisiert, dass es sich bei Verantwortung fraglos um  
etwas handelt, das unternehmerischem Handeln 
inhärent ist. Oder anders gesagt: Sobald Du unter- 
nehmerisch handelst, übernimmst Du Verantwor-
tung. Diese Feststellung ist korrekt. Wünschenswert 
wäre, dass damit gleichzeitig gemeint ist: Die Beur-
teilung dessen, was Du daraus gemacht hast, kommt 
später. Dem ist leider nicht so. Stattdessen wird unter-

* Dr. Irina Kummert ist ehrenamtliche Präsidentin des Ethikver-
bands der deutschen Wirtschaft e.V.
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Irina Kummert

nehmerisches Handeln per se misstrauisch beäugt 
und häufig genug vorverurteilt. 

Aus diesem Grund kann ich bezogen auf die hier 
zur Diskussion gestellte Frage, ob Unternehmen neben 
einer ökonomischen auch eine soziale Verantwortung 
haben, auf eine ketzerische Gegenfrage nicht ver-
zichten: Warum tun wir so, als handle es sich um zwei 
unterschiedliche, voneinander getrennt zu sehende 
Arten von Verantwortung – die soziale auf der einen 
und die ökonomische auf der anderen Seite? Dieser 
Umgang mit einem moralisch konnotierten Begriff 
wie Verantwortung birgt insbesondere an der Schnitt-
stelle zu unternehmerischem Handeln nicht uner-
hebliche Risiken für die empfindliche Statik unserer 
gesellschaftlichen Architektur.

WAS GUT KLINGT, WIRD ZU WENIG HINTERFRAGT

Grundsätzlich wird von unternehmerischem Han-
deln erwartet, dass es im Einklang mit gesellschaft-
lich akzeptierten Werten und Normen steht und die 
berechtigten Interessen mittelbar oder unmittel- 
bar beteiligter Akteure wie Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen oder Aktionäre und Aktionärinnen berück-
sichtigt. Dazu gehört, dass ein Unternehmen sein 
Geschäftsmodell unter Beachtung möglicher Konse-
quenzen für eine Gesellschaft und den in ihr lebenden 
oder in den Produktionsprozess involvierten Men-
schen vorantreibt und dabei Schaden sowohl für die 
Gemeinschaft und als auch für Individuen vermeidet. 
Wer sich daran hält, der hat sowohl einen ethischen, 
einen sozialen wie einen ökonomischen Anspruch an 
sein Tun erfüllt und nicht gegen Gesetze verstoßen. 
Dabei könnten wir es eigentlich belassen. Genau das 
passiert aber nicht. Stattdessen etablieren wir eine 
Corporate Social Responsibility und weisen damit 
überflüssigerweise dezidiert darauf hin, dass soziale, 
ökonomische, ethische und rechtliche Aspekte der 
unternehmerischen Verantwortung berücksichtigt 
werden müssen – und die Unternehmensvertreter und 
-vertreterinnen committen sich entsprechend. Dafür, 
dass das so gut funktioniert, gibt es Gründe.

Insbesondere dann wenn es moralisch wird, hal-
ten sich Unternehmensvertreter und -vertreterinnen 
in einer Gesellschaft wie der unseren, die gerne von 
sich selbst behauptet, eine offene Gesellschaft zu sein, 
mit einer Meinungsäußerung, die falsch verstanden 
werden könnte, zurück. Schließlich ist es – das bele-
gen viele Beispiele von prominenten Topmanagern 
– nicht schwer, auf dem dünnen Eis der Moral ein-
zubrechen und sich, respektive dem Unternehmen,  
das man vertritt, empfindlichen Schaden zuzufü-
gen. Soziale Verantwortung zu übernehmen, klingt 
gut, richtig und danach, nah an den Menschen zu 
sein. Was gut klingt, nicken wir ab ohne weiter dar-
über nachzudenken. Deshalb würde vermutlich jeder 
Unternehmensvertreter und jede Unternehmens-
vertreterin die hier gestellte Frage mit einem klaren 
»Ja« beantworten. Das erklärt sich spätestens dann 

von selbst, sobald wir die Gegenfrage stellen: Sollten 
Unternehmen neben einer ökonomischen Verantwor-
tung auf die Übernahme von sozialer Verantwortung 
verzichten? 

Dem Gutmenschen in uns erscheint die Forde-
rung nach ökonomischer Verantwortung zu wenig; der 
Teil in uns, der es gerne komfortabel hat, sorgt sich, 
dass der Ruf ausschließlich nach sozialer Verantwor-
tung dazu führen könnte, dass wir uns einschränken 
müssen oder weniger Rechte geltend machen kön-
nen. Hinzu kommt, dass ökonomische Verantwortung 
gelegentlich den Hautgout von Verdorbenem, von 
unternehmerischem Handeln hat, das wir notgedrun-
gen in Kauf nehmen, weil wir unsere Volkswirtschaft 
in Gang halten wollen oder schließlich jemand auch in 
Form von materiellem Ausgleich für einen entstande-
nen Schaden einstehen muss. Die soziale Verantwor-
tung ist uns deshalb so wichtig, weil sie als Korrektiv 
gilt, mit dem rücksichtslose Profitmaximierung sei-
tens der Wirtschaft eingedämmt, besser noch verhin-
dert werden soll. 

Dass wir damit gleichzeitig in der DNA jeder Unter-
nehmerpersönlichkeit die rücksichtslose Gier nach 
Mehr verorten und den Glauben an die Existenz des 
ehrbaren Kaufmanns begraben haben, wird uns nicht 
mehr wirklich bewusst. 

DER MENSCH WIRD IN EINEN GEGENSATZ ZUR 
ÖKONOMIE GESTELLT, MIT FATALEN FOLGEN

Mit der beschriebenen Strategie wird der Mensch in 
einen Gegensatz zur Ökonomie gestellt, was nicht nur 
für die Unternehmen, sondern auch für das Klima in 
unserer Gesellschaft alles andere als vorteilhaft ist. 
Gleichwohl lässt sich eine Ökonomie des »Schwarz« 
und »Weiß« sehr gut verkaufen. Das hat beispiels- 
weise der tschechische Ökonom Tomáš Sedláček ein-
drucksvoll bewiesen. Er spricht sich in seiner aus-
gezeichnet verkauften Studie »Die Ökonomie von 
Gut und Böse« dafür aus, den Menschen stärker in 
den Mittelpunkt zu stellen und den Profit in den Hin- 
tergrund treten zu lassen. Abgesehen davon, dass 
Sedláček seine Position mit dem Gilgamesch-Epos 
zwar clever, aber schlecht und erschreckend ober-
flächlich begründet, ist sie ein Paradebeispiel da- 
für, wie der scheinbare Gegensatz von Menschlich- 
keit und Profitstreben ausgebeutet wird. 

Das passiert zu unser aller Nachteil. Im Angesicht 
von Finanzmarktkrise und dem Zusammenbruch gan-
zer Volkswirtschaften führt diese Polarisierung letzt-
lich dazu, dass das Misstrauen der Menschen gegen-
über ökonomischem Handeln weiter wächst und sie 
sich noch weiter von der Wirtschaft entfernen. 

MEHR REGELN ERHÖHEN NICHT DAS MORALISCHE 
BEWUSSTSEIN

Zusätzlich zu einer ökonomischen eine soziale Ver-
antwortung von Unternehmen zu fordern, bedeutet 
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gleichzeitig, mehr Regeln zu etablieren, stärker zu 
reglementieren. Damit wird nicht nur die unterneh-
merische Freiheit eingeschränkt. Die Gefahr dabei ist 
außerdem, dass Regelwerke wie eine unternehmens-
eigene CSR oder ein Ethikkodex ein Stück weit von der 
Verantwortung entbinden, in konkreten Situationen 
eine reflektierte Entscheidung zu treffen: Letztlich hat 
das Wertesystem, auf das man sich in einem Unter-
nehmen verständigt hat, bereits festgelegt, was »rich-
tig« und was »falsch« ist. Eine mögliche Konsequenz 
daraus ist, dass wir uns dann verantwortungsbewusst 
verhalten haben, wenn wir regelkonform agieren und 
verantwortungslos waren, wenn wir uns nicht an die 
Regeln gehalten haben. Der Anspruch, Verantwortung 
zu übernehmen, wird zur Makulatur. Es erhöht nicht 
unser moralisches Bewusstsein, wenn wir uns unre-
flektiert und ohne Überzeugung an Regeln halten, 
sondern es einzig deshalb tun, weil wir dazu verpflich-
tet werden. Dann besteht die Gefahr, dass wir uns das 
Denken abgewöhnen, dass wir lernen, unsere Zweifel 
zu unterdrücken und zu bedingungslosen Anerken-
nern von Regeln werden, die in konkreten Entschei-

dungssituationen deren Sinnhaftigkeit nicht mehr 
hinterfragen. Diese Entwicklung hat nicht nur Konse-
quenzen für die Individuen in Unternehmen, sondern 
auch für die Unternehmen insgesamt. Nur eine der 
Konsequenzen ist, dass das Potenzial der Führungs-
kräfte nicht ausgeschöpft wird. 

Eine ernsthafte Diskussion darüber, ob Unterneh-
men neben einer ökonomischen eine soziale Verant-
wortung haben sollen, konterkariert insofern aus mei-
ner Sicht auch wesentliche Voraussetzungen für die 
Zukunft des Standorts Deutschland. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung neuer Technologien und 
dem wachsenden Netzwerkgedanken in Verbindung 
mit der Abkehr von dem Modell, dass einer oder eine 
»oben« sagt wo es lang geht, wird eine Management-
fähigkeit zunehmend an Wert gewinnen: die Bereit-
schaft, Autonomie zuzulassen und die Intelligenz der 
vielen zu nutzen. Unternehmerisches Handeln bedeu-
tet insofern die Übernahme von Verantwortung, die 
selbstverständlich die Belange der Menschen und 
unserer Gemeinschaft berücksichtigt.




